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Beschlussvorlage
 
Vorlage: BV/0458/2025 Datum: 27.08.2025

Dezernat 2

Verfasser: 52-Sport- und Bäderamt Az.: 52 / Hen.

Betreff:

Förderung des Baues von Sportanlagen gemäß der VV-Sportanlagenförderung durch das 

Land Rheinland-Pfalz
Gremienweg:

02.10.2025 Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

22.09.2025 Haupt- und Finanzausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

09.09.2025 Sport- und Bäderausschuss  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

09.09.2025 Sportstättenbeirat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Beschlussentwurf:
Förderung des Baues von Sportanlagen gemäß der VV-Sportanlagenförderung durch das Land 

Rheinland-Pfalz
 
Beschlussvorlage:
Der Stadtrat beschließ die Prioritätenliste für die Sportanlagenförderung durch das Land Rheinland-

Pfalz für das Jahr 2026:

1.
2.
 
 
 
Begründung:

 
Der Verwaltung liegen zwei Anträge vor:

 Vfl Kesselheim e.V.
Umbau des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz
(geschätzte Gesamtkosten: 835.000 €)

 

 Tennisverband Rheinland
Erweiterung Tennishalle
(geschätzte Gesamtkosten: 1.920.000 €)
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Anlage/n:
- Übersicht über die Projektmeldungen des Vfl Kesselheim e.V. und des Tennisverband Rheinland

bis zum Stichtag: 01.02.2025
- Vormerkliste aller Anträge und Bauwünsche für Sportanlagen (alphabetisch sortiert nach

Stadtteil)
 
 
Finanzielle Auswirkungen:
- Auswirkungen auf Produkt:

Produktbezeichnung: „Förderung des Sports“

Produktziffer: 4211
Projektnummer: wird noch bekannt gegeben

 
- Art der Auswirkung:

Die Finanzierung der Gesamtkosten der Projekte soll jeweils von Seiten der Vereine über die
Säulen Eigenkapital, Kredit, Spenden, Sponsoring sowie einer Förderung durch das Land
Rheinland-Pfalz (50%) und der Stadt Koblenz (20% bzw. Festbetrag) erfolgen.

 
 

 Vfl Kesselheim e.V. .
Gesamtkosten:   ca. 835.000 Euro
Zuschuss Land Rheinland-Pfalz: max.   175.000 Euro
Zuschuss Stadt Koblenz: ca.      200.000 Euro (Festbetrag)

 
 

 Tennisverband Rheinland
Gesamtkosten: ca. 1.920.000 Euro
Zuschuss Land Rheinland-Pfalz: max. 960.000 Euro
Zuschuss Stadt Koblenz: keine Förderung

 
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: /
 
Historie: /
 
 




